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In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 

949jJ betreffend Ausbau des Zollamtes Wullowitz, welche di.e Abge­

ordneten Dkfm. Mag. Josef Mühlbachler und Kollegen am 7. April 

1995 an mich richteten, stelle ich fest: 

Punkt 1 der Anfrage: 

In welcher konkreten Planungsphase befindet sich derzeit der Um­

bzw. Neubau des Zollamtes Wullowitz? 

Antwort: 

Die Planungen für die straßenbaulichen Anlagen sind abgeschlos­

sen. 

Aufgrund der EU-Mitgliedschaft Österreichs sind zusätzliche Maß­

nahmen im Bereich der Grenzübertrittsstelle. zu ergreifen. 
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Es muß eine Veterinärgrenzkontrollstelle errichtet werden, und 

weiters wurde noch Raumbedarf zur Unterbringung der Grenzgendar­

merie angemeldet. Dies hat dazu geführt, daß das schon vorhandene 

Erwei terungsproj ekt umzuplanen ist. Die Hochbauplanung für das 

Grenzkontrollamt Wullowitz wird heuer baureif abgeschlossen wer­

den. 

Punkt 2 der Anfrage: 

Wann kann mit dem tatsächlichen Beginn der All~bauarbeiten gerech­

net werden? 

Antwort: 

Unter der Voratissetzung der budget ären Bedeckung der Gesamtbau­

kosten kann mit den Bauarbeiten 1996 begonnen werden. 

Punkt 3 der Anfrage: 

Für die Errichtung der zusätzlichen Ein- und Ausreisespuren ist 

ein Grundbedarf erforderlich. Sind diesbezügliche Verhandlungen 

mit den Grundeigentümern bereits im Gange? 

Antwort: 

Die nach dem straßenbaulichen Proj ekt vorgenommenen Grundeinlö­

sungen wurden - ausgenommen ein gleichfalls bereits verhandelter 

Fall, für welchen noch der Enteignungsbescheid zu erlassen ist -

schon durchgeführt. Ob sich allfällig aus dem Erfordernis der 

Errichtung der Veterinärgrenzkontrollstelle noch ein zusätzlicher 

Grundbedarf ergeben wird, wird erst nach Abschluß 

nungen bekannt sein. 

856/AB XIX. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




